
 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 21.03.2024 

 

 

B E S C H L U S S  –  9 1 7 / 2 0 2 4  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau weist den Oberbürgermeister der Stadt Zittau an, in der 

Gesellschafterversammlung der SBG folgende Personen als Vertreter der Stadt Zittau in den 

Aufsichtsrat der Stadtwerke Zittau GmbH zu entsenden. 
 

Aufsichtsratsmitglied der SWZ 

1. Herrn Thomas Zenker 

2. Herr Prof. Dr. Thomas Kurze 

3. Herr Jörg Domsgen 

4. Herr Andreas Mannschott 

5. Frau Martina Schröter 

6. Frau Susanne Kapron 

  

 
 
Abstimmung: 

 Ja 21  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 

 
 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 
  



 

STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 21.03.2024 

 

 

B E S C H L U S S  –  9 1 3 / 2 0 2 4  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt das Integrierte Stadtentwicklungskonzept  
(InSEK) in der Fassung Februar 2024 als Fortschreibung des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 

(SEKo) 2008/2011.  

 
Das InSEK definiert die langfristigen Entwicklungsziele und Handlungsschwerpunkte für das gesamte 
Stadtgebiet inkl. Ortsteile für einen Zeithorizont von ca. zehn Jahren.  
 
 
Abstimmung: 

 Ja 19  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 
                        ohne SR Thiele und SR Domsgen 
 
 

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 

 

 
 
 
 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 

  



 

STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 21.03.2024 

 

 

B E S C H L U S S  –  9 0 3 / 2 0 2 4  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die öffentliche Förderung der Modernisierung 
und Instandsetzung des Gebäudes Amalienstraße 13/15 in der Höhe der unrentierlichen Kosten nach 

Kostenerstattungsbetragsberechnung zum Zeitpunkt der Fertigstellung, jedoch maximal in einer 

Höhe von 750.000,00 €. 
 
 
Abstimmung: 

 Ja 18  Nein 0  Enthaltung 2   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 

 

 
 
 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 
  



 

STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 21.03.2024 

 

 

B E S C H L U S S  –  9 0 9 / 2 0 2 4  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt den Ausbau der S 132 – Südstraße in Zittau 
zwischen der Kreuzung Sachsenstraße/Ziegelstraße und dem Bauwerk 5 (Brücke über die Mandau) 

und stimmt der Unterzeichnung der Vereinbarung L 0037/24.00 mit dem Freistaat Sachsen vertreten 

durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen zu. Der Oberbürgermeister 
wird beauftragt die zur Umsetzung der Maßnahme erforderlichen Mittel in den Haushaltsplan der 
Stadt Zittau einzustellen.    
 
 
Abstimmung: 

 Ja 18  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 
                                             ohne SR Gullus 

 

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 

der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 

 
 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 
  



 

STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 21.03.2024 

 

 

B E S C H L U S S  –  9 1 1 / 2 0 2 4  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, die Bauleistung für den barrierefreien Ausbau 
von Bushaltestellen im Jahr 2024, Los 1 – Haltestellen „Leipziger Straße“, „Kreiskrankenhaus“, 

„Kämmelstraße“, „Tierpark“ und „Hochwald-/Kantstraße“ an die Firma OSTEG- Oberlausitzer 

Straßen-, Tief- und Erdbaugesellschaft mbH, Friedensstraße 35c aus 02763 Zittau mit einer 
Angebotsbruttosumme von 826.403,12 € zu vergeben.    
 
 
Abstimmung: 

 Ja 19  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 

 

 
 
 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 
  



 

STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 21.03.2024 

 

 

B E S C H L U S S  –  9 1 6 / 2 0 2 4  

ö f f e n t l i c h  

1. Der Stadtrat bekennt sich dazu, künftig den Titel „Hochschulstadt“ auf den 
Ortseingangsschildern (VZ 310, Ortstafel Vorderseite) der Großen Kreisstadt Zittau zu 

führen. 

 
2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, einen Antrag auf Verleihung des Titels 

„Hochschulstadt“ an das Sächsische Staatsministerium des Innern zu richten. 
  

 
 
Abstimmung: 

 Ja 19  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 

der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 

 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 
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